
Oldtimerfreunde
Halle/Westfalen e.V.
Leidenschaft, die bewegt.

Satzung

Oldtimerfreunde Halle / Westfalen e.V.
VR 1938  ·  Amtsgericht Gütersloh

Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Inhaltskopie der Vereinssatzung. Die Originalsatzung kann
auf Anfrage beim Vorstand eingesehen werden.

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

(1)  Der  Verein führt  den Namen Oldtimerfreunde Halle  /  Westfalen e.V.  Er  soll  in  das Vereinsregister
eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.“.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 33790 Halle

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins

(1) Der Verein mit Sitz in 33790 Halle verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2)  Der  Zweck  des  Vereins  ist  die  Förderung  und  Erhalt  von  Kulturgut  /  Oldtimer  mit  Treffen  der
gleichen  Interessengemeinschaft.  Der  Satzungszweck  wird  insbesondere  verwirklicht  durch  den
Besuch  und  Ausrichtung  von  Veranstaltungen,  die  der  Förderung  des  Interesses  an  historischen
Fahrzeugen  aller  Art  dienen,  Öffentlichkeitsarbeit,  die  das  Bewusstsein  der  Allgemeinheit  bzgl.
historischen Fahrzeugen fördert und Förderung gemeinnütziger Einrichtungen.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
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(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

(5)  Es  darf  keine  Person  durch  Ausgaben,  die  dem  Zweck  des  Vereins  fremd  sind,  oder  durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1)  Mitglied  des  Vereins  kann  jede  natürliche  oder  juristische  Person  werden,  die  seine  Ziele
unterstützt.

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten.

(3)  Mit  dem  Antrag  erkennt  der  Bewerber  für  den  Fall  seiner  Aufnahme  die  Satzung  an.  Ein
Aufnahmeanspruch besteht nicht.

(4)  Über  die  Aufnahme  entscheidet  der  Vorstand  durch  Beschluss.  Die  Entscheidung  ist  dem
Antragsteller mitzuteilen; sie bedarf keiner Begründung. Lehnt der Vorstand den Aufnahmeantrag ab,
so steht dem Betroffenen die Berufung zur Mitgliederversammlung zu. Diese entscheidet endgültig.

(5) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige Personen,
die  sich  um  den  Verein  besonders  verdient  gemacht  haben,  zu  Ehrenmitgliedern  auf  Lebenszeit
ernennen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer Frist
von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.

(3)  Ein  Mitglied  kann  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  aus  dem  Verein  ausgeschlossen
werden,  wenn  es  a)  schuldhaft  das  Ansehen  oder  die  Interessen  des  Vereins  in  schwerwiegender
Weise  schädigt  oder  b)  mehr  als  drei  Monate  mit  der  Zahlung  seiner  Aufnahmegebühr  oder  seiner
Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses
die  Rückstände  nicht  eingezahlt  hat.  Dem  Mitglied  ist  Gelegenheit  zu  geben,  in  der
Mitgliederversammlung  zu  den  Gründen  des  Ausschlusses  Stellung  zu  nehmen.  Diese  sind  ihm
mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen.
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§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)  Jedes  Mitglied  hat  das  Recht,  die  Einrichtungen  des  Vereins  zu  nutzen  und  an  gemeinsamen
Veranstaltungen  teilzunehmen.  Jedes  Mitglied  hat  gleiches  Stimm-  und  Wahlrecht  in  der
Mitgliederversammlung.

(2)  Jedes  Mitglied  hat  die  Pflicht,  die  Interessen  des  Vereins  zu  fördern,  insbesondere  regelmäßig
seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben durch seine
Mitarbeit zu unterstützen.

§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge

(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

(2)  Die  Höhe  der  Aufnahmegebühr  und  der  Mitgliedsbeiträge  wird  von  der  Mitgliederversammlung
festgelegt.  Zur  Festlegung  der  Beitragshöhe  und  -fälligkeit  ist  eine  einfache  Mehrheit  der  in  der
Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.

(3) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

(1)  Der  Vorstand  besteht  aus  dem  Vorsitzenden,  seinem  Stellvertreter  und  dem  Schatzmeister
(Kassenwart). Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.

(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Schatzmeister vertreten den Verein jeweils allein.

(3) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.

(4)  Der  Vorstand/Die  Mitgliederversammlung  kann  bei  Bedarf  und  unter  Berücksichtigung  der
wirtschaftlichen  Verhältnisse  und  der  Haushaltslage  beschließen,  dass  Vereins-  und  Organämter
entgeltlich  auf  der  Grundlage  eines  Dienstvertrages  oder  gegen  Zahlung  einer  pauschalierten
Aufwandsentschädigung ausgeübt werden.
Für  die  Entscheidung  über  Vertragsbeginn,  Vertragsinhalte  und  Vertragsende  gem.  §  26  BGB
zuständig.

(5)  Der  Vorstand/Die  Mitgliederversammlung  kann  bei  Bedarf  und  unter  Berücksichtigung  der
wirtschaftlichen  Verhältnisse  und  der  Haushaltslage  Aufträge  über  Tätigkeiten  für  den  Verein  gegen
eine angemessene Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben.
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(6)  Zur  Erledigung  der  Geschäftsführungsaufgaben  und  zur  Führung  der  Geschäftsstelle  ist  der
Vorstand  ermächtigt,  im  Rahmen der  haushaltsrechtlichen  Tätigkeiten,  hauptamtlich  Beschäftigte  für
die Verwaltung anzustellen.
Die arbeitsrechtliche Direktionsbefugnis hat der 1. Vorsitzende.

(7)  Im  Übrigen  haben  die  Mitglieder  und  Mitarbeiter  des  Vereins  einen  Aufwendungsersatzanspruch
nach §  670 BGB für  solche  Aufwendungen,  die  ihnen durch  die  Tätigkeit  für  den  Verein  entstanden
sind.  Hierzu  gehören  insbesondere  Fahrtkosten,  Reisekosten,  Porto,  Telefon  und  Kopier-  und
Druckkosten.  Die  Mitglieder  und  Mitarbeiter  haben  das  Gebot  der  Sparsamkeit  zu  beachten.  Der
Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Aufwandspauschalen
festsetzen.

(8)  Der  Anspruch auf  Aufwendungsersatz  kann nur  innerhalb  einer  Frist  von 3 Monaten nach seiner
Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit
prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden.

§ 9 Aufgaben des Vorstandes

Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner
Geschäfte.  Er  hat  insbesondere  folgende  Aufgaben:  a)  die  Einberufung  und  Vorbereitung  der
Mitgliederversammlungen  einschließlich  der  Aufstellung  der  Tagesordnung,  b)  die  Ausführung  von
Beschlüssen  der  Mitgliederversammlung,  c)  die  Verwaltung  des  Vereinsvermögens  und  die
Anfertigung des Jahresberichts, d) die Aufnahme neuer Mitglieder.

§ 10 Bestellung des Vorstandes

(1)  Die  Mitglieder  des  Vorstands  werden  von  der  Mitgliederversammlung  für  die  Dauer  von  zwei
Jahren  einzeln  gewählt.  Mitglieder  des  Vorstands  können  nur  Mitglieder  des  Vereins  sein;  mit  der
Mitgliedschaft  im  Verein  endet  auch  die  Mitgliedschaft  im  Vorstand.  Die  Wiederwahl  oder  die
vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt
nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.

(2)  Scheidet  ein  Mitglied  vorzeitig  aus  dem  Vorstand  aus,  so  sind  die  verbleibenden  Mitglieder  des
Vorstands  berechtigt,  ein  Mitglied  des  Vereins  bis  zur  Wahl  des  Nachfolgers  durch  die
Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.
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§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstandes

(1)  Der  Vorstand  tritt  nach  Bedarf  zusammen.  Die  Sitzungen  werden  vom  Vorsitzenden,  bei  dessen
Verhinderung  von  seinem  Stellvertreter,  einberufen.  Eine  Einberufungsfrist  von  einer  Woche  soll
eingehalten  werden.  Der  Vorstand  ist  beschlussfähig,  wenn  mindestens  zwei  Mitglieder  anwesend
sind.  Bei  der  Beschlussfassung  entscheidet  die  Mehrheit  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen.  Bei
Stimmengleichheit  entscheidet  die  Stimme  des  Vorsitzenden,  bei  dessen  Verhinderung  die  seines
Stellvertreters.

(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll  ist  vom Protokollführer sowie
vom  Vorsitzenden,  bei  dessen  Verhinderung  von  seinem  Stellvertreter  oder  einem  anderen  Mitglied
des Vorstands zu unterschreiben.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die  Mitgliederversammlung  ist  zuständig  für  die  Entscheidungen  in  folgenden  Angelegenheiten:  a)
Änderungen der  Satzung,  b)  die  Festsetzung der  Aufnahmegebühr  und der  Mitgliedsbeiträge,  c)  die
Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein,  d)  die Wahl
und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die
Entlastung des Vorstands, die Auflösung des Vereins.

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1)  Mindestens  einmal  im  Jahr,  möglichst  im  ersten  Quartal,  ist  vom  Vorstand  eine  ordentliche
Mitgliederversammlung  einzuberufen.  Die  Einberufung  erfolgt  schriftlich  unter  Einhaltung  einer  Frist
von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. Die Einberufung der Mitgliederversammlung
kann  auch  per  E-Mail  erfolgen.  Jedes  Vereinsmitglied  hat  dem  Vorstand  schriftlich  eine  gültige
E-Mail-Adresse  mitzuteilen.  Dies  gilt  auch  für  Änderungen.  Die  Mitgliederversammlung  kann  als
Präsenzversammlung  oder  als  virtuelle  Mitgliederversammlung  (Online-Verfahren  in  gesichertem
Kommunikationsraum)  abgehalten  werden.  Auch  eine  Kombination  von  Präsenzversammlung  und
virtueller  Versammlung  ist  möglich.  Die  erforderlichen  Zugangsdaten  für  die  Teilnahme  an  virtuellen
Versammlungen werden dem Mitglied spätestens 2 Stunden vor Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche
vor  der  Mitgliederversammlung  beim  Vorstand  schriftlich  eine  Ergänzung  der  Tagesordnung
beantragen. Auch diese kann elektronisch z.B. durch e-Mail erfolgen. Über den Antrag entscheidet der
Vorstand.  Über  Anträge  zur  Tagesordnung,  die  vom  Vorstand  nicht  aufgenommen  wurden  oder  die
erstmals  in  der  Mitgliederversammlung  gestellt  werden,  entscheidet  die  Mitgliederversammlung  mit
der Mehrheit  der Stimmen der anwesenden Mitglieder;  dies gilt  nicht für Anträge, die eine Änderung
der  Satzung,  Änderungen  der  Mitgliedsbeiträge  oder  die  Auflösung  des  Vereins  zum  Gegenstand
haben.
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(3)  Der  Vorstand  hat  eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung  einzuberufen,  wenn  es  das
Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter
Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1)  Die  Mitgliederversammlung  wird  vom Vorsitzenden  des  Vorstands,  bei  dessen  Verhinderung  von
seinem  Stellvertreter  und  bei  dessen  Verhinderung  von  einem  durch  die  Mitgliederversammlung  zu
wählenden Versammlungsleiter geleitet.

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller Vereinsmitglieder
anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine
zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(3)  Die  Mitgliederversammlung  beschließt  in  offener  Abstimmung mit  der  Mehrheit  der  Stimmen der
anwesenden  Mitglieder.  Kann  bei  Wahlen  kein  Kandidat  die  Mehrheit  der  Stimmen  der  anwesenden
Mitglieder  auf  sich  vereinen,  ist  gewählt,  wer  die  Mehrheit  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen
erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine
Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung des
Zwecks  oder  die  Auflösung  des  Vereins  der  Zustimmung  von  neun  Zehnteln  der  anwesenden
Mitglieder.

(4)  Über  den  Ablauf  der  Mitgliederversammlung  und  die  gefassten  Beschlüsse  ist  ein  Protokoll  zu
fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist.

§  15  Auflösung  des  Vereins,  Beendigung  aus  anderen  Gründen,  Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke

(1)  Der  Verein  kann  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  aufgelöst  werden.  Im  Falle  der
Auflösung  des  Vereins  sind  der  Vorsitzende  des  Vorstands  und  sein  Stellvertreter  gemeinsam
vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall  steuerbegünstigter Zwecke fällt  das
Vermögen  des  Vereins  an  eine  juristische  Person  des  öffentlichen  Rechts  oder  eine  andere
steuerbegünstigte Körperschaft, zwecks Verwendung für das Krankenhaus Halle

(3)  Die  vorstehenden  Bestimmungen  gelten  entsprechend,  wenn  dem  Verein  die  Rechtsfähigkeit
entzogen wurde.
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§ 16 Rechnungsprüfer

(1)  Die  Rechnungsprüfer  sind  verpflichtet,  die  Jahresrechnung  durch  Einsicht  in  die  Geschäfts-  und
Kassenbücher  und  Belege  zu  prüfen.  Das  Prüfungsergebnis  ist  der  Mitgliederversammlung
vorzutragen.

(2) Die Rechnungsprüfer werden auf vier Jahre gewählt, sie dürfen nicht dem Vorstand angehören.

§ 17 Haftung

Die Vereinsmitglieder haften nur mit dem Vereinsvermögen. Der Vorstand ist verpflichtet, bei allen im
Namen  des  Vereins  erfolgten  Rechtsgeschäften  auf  die  Haftungsbeschränkung  der  Mitglieder
hinzuweisen.

§ 18 Datenschutz

(1) Im Rahmen der Verwaltung der Mitglieder werden folgende Daten erhoben:
- Name
- Vorname
- Anschrift
- Funktion
Diese Daten werden im Rahmen der Verwaltung der Mitgliedschaft gespeichert und verarbeitet.

Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 09.01.2025 errichtet.
Halle, den 10.05.2024
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